
›   Förderung von bis zu  

100 %  der Weiterbildungskosten

›   Zuschuss von bis zu 100 % zum Arbeitsentgelt  

während der Qualifizierung

›  Individuelle Beratung und Förderantrag durch MEK

›   Maßgeschneiderte Weiterbildungen – extern oder  

im Unternehmen

IHRE VORTEILE  
AUF EINEN BLICK.



Übernahme Arbeits-
entgeltzuschuss

Übernahme Arbeits-
entgeltleistung

Zulassungs-
erfordernis 

Behinderungs- 
bedingt erforderliche  
Mehraufwendungen 

Abschlussorientierte  
Weiterbildung bei  
fehlendem Berufs- 
abschluss  
(nach § 81 (2) SGB III)

Sonstige berufliche Weiterbildung nach § 82 SGB III in Abhängigkeit  
von der Betriebsgröße und Zugehörigkeit zu einer Personengruppe
 *Um 5 % erhöhte Förderung bei Vorliegen einer Betriebsvereinbarung über die 
berufliche Weiterbildu ng oder eines Tarifvertrages, der betriebsbezogen eine 
berufliche Weiterbildung vorsieht (in Abhängigkeit von der Betriebsgröße).

Qualifizierungsgeld 
nach § 82a SGB III

Alle
Betriebsgrößen

< 50
Beschäftigte

50 – 499
Beschäftigte

Ab 500
Beschäftigte

100 % 100 % (Soll)

50 %* 

100 % (Soll)
Bei Vollendung des 

45. Lebensjahres oder 
 Schwerstbehinderung

25 %* 

Bis zu 100 % 75 %* 50 %*  25 %* 

Keine Übernahme Keine Übernahme Keine Übernahme Keine Übernahme

Maßnahme und Träger Maßnahme und Träger Maßnahme und Träger Maßnahme und Träger

Werden nicht  
übernommen

Werden 
übernommen

Werden 
übernommen

Werden 
übernommen

Alle  
Betriebsgrößen

Durch den  
Arbeitgeber 

Keine  
Übernahme

60 / 67 % 

Nur Träger

Werden 
übernommen

– –

NEU

Betriebsgröße

Übernahme
Lehrgangskosten


